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Die in der oerichfl ichon Qcuvbisauf.nahme.̂ £?Pt_roff«ncn Fests tel-lur*« 
gen bilden die alleinige Grundiere für das Urteil. (Vgl. ß 2 2 2 ,  

Abs. 3 StPO) Das Gericht ksrin nicht in jedem Fall die Ergebne: 
se der Beweisführung in Ermittlungsverfahren verwerten - bei
spielsweise, wenn ein Zeuge vor Gericht im Unterschied zu 
seiner Zeugenaussage in Ermittlungsverfahren ein ihm zustehen
des Aussagevorweigsrungsrccht wahrnimmt - und ist vor allen 
auch nicht an die vom Untersuchunnsornan und vom Staatsanwalt 
vorgenomnene Bewertung der Beweisläge gebunden, sondern hat 
auf Grund der eigenen Beweisaufnahme in der gerichtlichen Haupt* 
V e r h a n d lu n g  die Wahrheit über die Straftat mit Gewißheit- fest- 
zusteilen.

Dementsprechend wird empfohlen, in don^vom.Untersuchungsornan 
des MfS zu fertigenden AbschluSclokiuam n'̂ gjr zukünftig dieser 
Rechtsstellung des Gerichts in Dewc&^crfahren auch optisch 
durchgängig gerecht z u werden, beispielsweise indem im Straf- 
tenor des Schlußberichts <£$®^adtlich die•gesetzliche Formulier 
rung "... ist hinreicblSgB ̂ e'röächtin . . gebraucht wird.
Die autoritäre 5 r e e s  Gorichts im strafprozcosu£ 1 cr.
Bev:eis f ü!~iru nnr ^<fß7- rfoor rund31 allerd irio/s !ceino r 1 e i Einochrrn— 
kunnon der dar gestellten Er f erde m i sse der Bowq isjßhrimr in 
Ermittlungsverfahren. Im Gegenteil. Wird zu den für die ge
richtliche Entscheidung erforderlichcn Umständen der Straftav 
bereits im Ermittlungsverfehren der Wahrheitswert mit Gewißheit 
festgestallt , denn sind dadurch die besten Voraussetzungen 
dafür geschaffen, daß dos Gericht zu wahrheitsgemäßen Fest
stellungen und zu einer darauf beruhenden gerechten und poli
tisch wirksamen Entscheidung gelangen kann. War schon im Er
mittlungsverfahren der Wahrheitsbeweis einer Feststellung nicht 
zu erbringen, so ist es in der Regel spekulativ, vom Gericht 
in der kurzen zur Verfügung stehenden Zeit diesbezügliche 
Wunderdinge zu erwarten. "Von der Qualität der im Ermittlungs
verfahren geleisteten Arbeit ist entscheidend der Erfolg des 
Verfahrens in seiner Gesamtheit abhängio."

- Vnl. auch OG—Richtlinie zur Beweisführung, Abschnitt I/?., 
a . a . O . , S . 13 
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